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Satzung über die Erhebung von Beiträgen  

für die Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde  Wendorf  
– Ortsteil Groß Lüdershagen - Gewerbegebiet,  

(Niederschlagswasserbeitragssat zung) 
 

 
 
Auf Grund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung  fü r das Land 
Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma chung vom 
vom 18.06.2004 (GVOBl. M-V, S.205), zuletzt geänder t durch Ar-
tikel 7 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GVOBl. M-V, S.  687, 719) 
und der §§ 2, 7, 9 und 10 des Kommunalabgabengesetz es (KAG) vom 
1. Juni 1993 (GVOBl. M-V S. 522, 916), zuletzt geän dert durch 
Gesetz vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146) besch ließt die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Wendorf folgende Sa tzung.  
 
 
 

§ 1 
Anschlussbeitrag 

 
 
(1)  Die Gemeinde erhebt zur Deckung des Aufwandes für d ie Her-

stellung und Erneuerung der öffentlichen Einrichtun g zur 
zentralen Niederschlagswasserbeseitigung einen Beit rag 
(Anschlussbeitrag). 

 
(2)  Zum Aufwand, der durch den Beitrag gedeckt wird, ge hört 

der Aufwand für die Herstellung und Erneuerung der öffent-
lichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasse rbesei-
tigung. Mit dem Beitrag ist der Aufwand für die Her stel-
lung und die Erneuerung des Grundstücksanschlusses abge-
golten. 

 
(3)  Zum beitragsfähigen Aufwand gehört nicht der Aufwan d, der 

durch Leistungen und Zuschüsse Dritter gedeckt wird , sowie 
die Kosten für die laufende Unterhaltung der Einric htung 
und Anteile an den allgemeinen Verwaltungskosten. 

 
 
 
 

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht  

 
 
(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an  die  

öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlags wasser-
beseitigung angeschlossen werden können und 
a)  für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung fest -

gesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich ge-
nutzt werden können, 

 
b)     für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung n icht   
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     festgesetzt ist, wenn sie nach der   
     Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der  
     geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur  
     Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen, 
b)  wenn sie bebaut sind. 

 
(2)  Wird ein Grundstück an die Niederschlagswasseranlag e tat-  

sächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitra gs-
pflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs . 1 
nicht vorliegen. 

 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsät zlich das 

Grundstück im bürgerlichen Sinne. Mehrere selbständ ig 
nicht baulich oder gewerblich nutzbare Grundstücke gelten 
als ein Grundstück, wenn die Eigentümer identisch s ind und 
die Grundstücke nur in ihrer Gesamtheit baulich ode r ge-
werblich nutzbar sind. 

 
 
 
 

§ 3 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
 
Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück  an die öf-
fentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswa sserbeseiti-
gung angeschlossen werden kann, frühestens jedoch m it Inkraft-
treten der Satzung.  

 
 
 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
 
(1)  Der Niederschlagswasserbeitrag wird für die bevorte ilte 

Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Überba ubar-
keit des Grundstückes errechnet. 

 
(2)  Als Grundstücksfläche gilt: 

a)  bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungspla -
nes (B-Plan) liegen, die gesamte im Plangebiet lie-
gende Fläche, wenn für das Grundstück eine bauliche  
oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

b)  bei Grundstücken nach Buchstabe a), die über die 
Grenzen des B-Planes hinausreichen, auch die Fläche  
außerhalb des Plangebietes, soweit diese Fläche bau -
lich oder gewerblich genutzt werden kann, 

 
 
 
 

c)  bei Grundstücken, für die kein B-Plan besteht und d ie 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles  
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(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstü-
ckes, höchstens jedoch die Fläche zwischen der der 
Straße zugewandten Grundstücksgrenze und einer im A b-
stand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen. Liegt 
das Grundstück an mehrere Straßen, so ist die Tiefe n-
begrenzung von jeder einer Straße zugewandten Grund -
stücksseite über die gesamte Grundstücksbreite anzu -
setzen. 

d)  Reicht die bauliche Nutzung oder die in anderer Wei se 
künstlich befestigte Grundstücksfläche über die sic h 
nach Buchstabe c) ergebende Grenze hinaus, so ist d ie 
Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der baulichen Nutzung oder der Befestigung d er 
Grundstücksfläche bestimmt wird. Die hintere Grenze  
der baulichen Nutzung oder der in anderer Weise 
künstlich befestigten Grundstücksfläche wird durch 
eine über die gesamte Grundstücksbreite verlaufende  
Parallele bezeichnet, welche die von der der Straße  
zugewandten Grundstücksseite am weitesten entfernte  
Grenze der Befestigung tangiert. 

e)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Abru n-
dungssatzung oder einer Außenbereichssatzung (§ 34 
Abs. 4; § 35 Abs. 6 BauGB) liegen, geht in den Rand -
lagen des von der Abrundungssatzung oder Außenbe-
reichssatzung umfassten Gebietes die dort festgeleg te 
Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles der 
Tiefenbegrenzungslinie nach Buchstabe c) vor. Buch-
stabe d) gilt entsprechend. 

f)  Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die G e-
samtfläche des Grundstückes, höchstens jedoch die a n 
die Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbe -
seitigung anschließbare bebaute oder in anderer Wei se 
befestigte Fläche. 

 
(3)  Zur Ermittlung der bevorteilten Grundstücksfläche w ird 

die Grundstücksfläche nach Absatz 2 mit einem Grund flä-
chenfaktor wie folgt multipliziert: 

a)  bei Grundstücken im Geltungsbereich eines B-Planes 
mit der dort festgesetzten Grundflächenzahl, 

b)  bei Grundstücken, die nicht im Geltungsbereich eine s 
B-Planes liegen oder für die im B-Plan keine Grund-
flächenzahl festgesetzt ist, wird die nach Absatz 2  
ermittelte Grundstücksfläche 
- in Kleinsiedlungsgebieten und Wochenendhausgebie-

ten mit dem Faktor       0,2  
- in reinen Wohngebieten ,allgemeinen Wohngebieten 

und Ferienhaussiedlungen mit dem Faktor    0,4 
- in besonderen Wohngebieten, Dorfgebieten und 

Mischgebieten mit dem Faktor               0,6 
- in Kerngebieten mit dem Faktor             1,0 

 
 

- in Gewerbegebieten, Industriegebieten und sonsti-
gen Sondergebieten mit dem Faktor   0,8 

multipliziert.  
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Die Gebietseinordnung richtet sich für Grundstücke,  die im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach den 
Festsetzungen im Bebauungsplan; für Grundstücke, di e in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles l iegen 
(§ 34 Baugesetzbuch) nach dem Erscheinungsbild der vorhan-
denen Bebauung und den Kriterien von § 2 bis § 12 d er Bau-
nutzungsverordnung .  

 
 

 
§ 5 

Beitragssatz 
 
 

Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlich en Einrich-
tung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung b eträgt  5,97 
EUR / m² bevorteilter Grundstücksfläche. 
 
 
 
 

§ 6 
Beitragsschuldner 

 
 
(1)  Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekannt gabe 

des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes oder 
zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigter ist. 
Bei einem erbbaubelasteten Grundstück ist der Erbba ube-
rechtigte an Stelle des Eigentümers Beitragsschuldn er. Der 
Eigentümer eines Gebäudes ist neben dem Pflichtigen  nach 
Satz 1 oder Satz 2 Beitragsschuldner, wenn das Eige ntum an 
dem Grundstück und an dem darauf befindlichen Gebäu de in-
folge der Regelung des § 286 des Zivilgesetzbuches der DDR 
getrennt ist. 

 
(2)  Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldne r. Bei  

Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohn ungs-  
oder Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigen tumsan- 
teil beitragspflichtig. 

 
(3)  Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grund stück 

bzw. auf dem Erbbaurecht oder sonstigen dinglichen Nut-
zungsrecht oder auf dem Wohnungs- oder Teileigentum . 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Vorausleistung 
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Sobald mit der Durchführung einer Maßnahme begonnen  wurde, kann 
die Gemeinde  Vorausleistungen in Höhe von 80 % auf die voraus-
sichtliche Beitragsschuld verlangen. Eine Vorauslei stung ist 
mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen. D ie gezahlten 
Vorausleistungen werden von der Gemeinde nicht verz inst. 
 

 
§ 8 

Fälligkeit 
 

 
(1)  Beiträge und Vorausleistungen werden durch Bescheid  fest- 

gesetzt und werden einen Monat nach Bekanntgabe des  Be-
scheides fällig. 

 
(2)  Der Niederschlagswasserbeitrag kann durch Vereinbar ung vor  

Entstehen der Beitragsschuld im Ganzen abgelöst wer den. 
Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des  vor-
aussichtlich entstehenden Beitrages. 

 
 
 
 

§ 9 
Anzeige- und Auskunftspflichten 

 
 
(1) Die Beitragspflichtigen haben der Gemeinde alle  für die 

Festsetzung und für die Erhebung von Beiträgen nach  dieser 
 Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und z u dul-

den, dass Bedienstete oder Beauftragte der Gemeinde  das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen fe stzu-
stellen oder zu überprüfen. 

 
(2) Alle Umstände, die sich auf die Verpflichtung z ur Leistung 

von Beiträgen nach dieser Satzung auswirken können,  sind 
der Gemeinde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dies 
gilt insbesondere für den Wechsel der Rechtsverhält nisse 
an einem Grundstück. Mitteilungspflichtig sind der Veräu-
ßerer und auch der Erwerber des Grundstückes oder R echtes 
an einem Grundstück oder Gebäude im Falle des § 6 A bs. 1 
Satz 3 dieser Satzung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 
In – Kraft – Treten 
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Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen  Bekanntma-
chung  in Kraft.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Wendorf,             Siegel               Bürgermei ster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


